
Können Sie Ihr Unternehmen und Ihre Arbeitnehmer 
durch Kurzarbeit schützen? 

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

nach der Corona-Krise belasten nun die wirtschaftlichen Folgen des Krieges gegen die Ukraine viele deutsche 
Unternehmen. Und einmal mehr bietet sich die Kurzarbeit als ein Mittel an, um auf die neuerliche Störung der 
weltweiten Lieferketten und den daraus resultierenden Arbeitsausfall zu reagieren. So lassen sich Kündigun-
gen vermeiden und Entgelteinbußen aufgrund der Reduktion von Arbeitszeit minimieren. 

Damit Sie Anspruch auf Kurzarbeitergeld (KUG) haben, muss in Ihrem Unternehmen aus wirtschaftlichen 
Gründen oder aufgrund eines unabwendbaren Ereignisses ein vorübergehender und unvermeidbarer Arbeits-
ausfall vorliegen. Ferner muss mindestens ein Drittel Ihrer Mitarbeiter von einer Arbeitszeitreduktion sowie der 
daraus folgenden Entgeltminderung betroffen sein. Aufgrund der Ukraine-Krise gibt es hier aber Sonderrege-
lungen bis zum 30.09.2022.  

Wichtig: Sie müssen den Arbeitsausfall bei der Arbeitsagentur anzeigen, bevor Sie den Antrag auf KUG stellen 
können. 

 

Unsere Infografik auf der nächsten Seite gibt Ihnen einen Überblick über die Voraussetzun-
gen des KUG sowie eine Hilfestellung zum Antragsverfahren. Gerne unterstützen wir Sie da-
bei, die dafür erforderlichen Informationen zusammenzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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